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ERKLÄRUNG DES UMWELTGUTACHTERS 
ZU DEN BEGUTACHTUNGS- UND  

VALIDIERUNGSTÄTIGKEITEN 
RK-005/2022 - EMAS 

 

DI Dr. Rudolf Kanzian 
Feldkirchen, 11. März 2022 

 

 

Der unterzeichnende EMAS-Umwelteinzelgutachter DI Dr. Rudolf KANZIAN mit der Registrie-
rungsnummer AT-V-0021 zugelassen für den Bereich 94.9 (NACE-Code) bestätigt folgende Begut-
achtung  
 

Verein zur Förderung kirchlicher Umweltarbeit  
inkl. der 

 

Pfarre Absdorf 

Pfarre Cyrill und Method 

Pfarre Dechantskirchen 

Pfarre Dornbach 

Pfarre Erlöserkirche 

Pfarre Franz von Sales, Gemeinde Krim 

Pfarre Gratkorn 

Pfarre Lainz-Speising 

Pfarre Graz-Ragnitz 

Pfarre St. Josef-Siebenhügel inkl. Pfarrkindergarten St. Marienheim 

Pfarre Stockerau 

Pfarre St. Egyden 

Pfarre zur Frohen Botschaft 

Pfarre Ober St. Veit 
 

Die Organisation hat, wie in der Umwelterklärung 2021 angegeben, alle Anforderungen der Verord-

nung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 in der 

Fassung der Verordnung EU 2017/1505 und 2018/2026 über die freiwillige Teilnahme von Organi-

sationen in einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprü-

fung (EMAS) erfüllt. 
 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 

- die Begutachtung und Validierung in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1221/2009, 2017/1505 und 2018/2026 durchgeführt wurden,  

- das Ergebnis der Begutachtung und Validierung bestätigt, dass keine Belege für die Nichtein-

haltung der geltenden Umweltvorschriften vorliegen,  

- die Daten und Angaben der Umwelterklärung der Organisation ein verlässliches, glaubhaftes 

und wahrheitsgetreues Bild sämtlicher Tätigkeiten der Organisation innerhalb des in der Um-

welterklärung angegebenen Bereichs geben. 

 

Diese Erklärung kann nicht mit einer EMAS-Registrierung gleichgesetzt werden. Die EMAS-Registrie-

rung kann nur durch eine zuständige Stelle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 erfolgen. Diese 

Erklärung darf nicht als eigenständige Grundlage für die Unterrichtung der Öffentlichkeit verwendet 

werden. 


